
Anlage 6.1-6.16 zu GD 137/21 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Multscherstraße 7-9“ 

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung 

und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde vom 11.01.2021 bis einschließlich 

15.02.2021 durchgeführt. Parallel dazu wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden, un-

terrichtet und zur Stellungnahme aufgefordert. 
 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurde von Seiten der Öffentlichkeit eine Stellungnahme 

vorgebracht. 

Folgende Stellungnahme wurde vorgebracht: Stellungnahme der Verwaltung: 

Einwender 1, Schreiben vom 25.01.2021 (An-

lage 6.1) 

 

Grundsätzlich ist zu begrüßen, wenn sich das bau-

liche Umfeld in der Multscherstraße ändert. Die 

Schaffung von neuem (erschwinglichen) Wohn-

raum und eine gewisse Verdichtung ist bekannter-

maßen in allen Städten ein Thema. 

 

Bei den weiteren Überlegungen wird darum gebe-

ten Folgendes zu berücksichtigen: 

 

I. Parkraum und Verkehrssituation: 

1. Mit ca. 60 neuen Wohneinheiten wird sich die 

Verkehrssituation trotz der geplanten Tiefgarage 

massiv verändern. Das war schon in den vergan-

genen Jahren mit zunehmender Tendenz ein Prob-

lem. Die Mieter der Immobilie des Einwenders ha-

ben sich regelmäßig beklagt, dass die Zufahrt und 

Abfahrt insbesondere zu Schul- und Kindergarten- 

Anfangs und –Schlusszeiten blockiert ist und war. 

Beigefügte Photos zeigen die Situation am Mitt-

woch, 20.01. gegen 10 Uhr. Es war fast alles zu-

geparkt. Mindestens 1 Fahrzeug stand dauerhaft 

im absoluten Halteverbot. Und das zu einem Ter-

min, an dem die Waldorfschule geschlossen war. 

Schon früher war dazu die Einlassung der Verwal-

tung, dass dies mit ordnungspolizeilichen Maß-

nahmen in den Griff zu bekommen sei, was sich 

natürlich bei einer konkreten Stausituation als bes-

serer Witz erweist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die 33 Wohneinheiten entsteht in der Tiefga-

rage je 1 Stellplatz pro Wohneinheit gemäß der in 

der Landesbauordnung BW geforderten Anzahl an 

baurechtlich nachzuweisenden Stellplätzen.  

Der Vorhabenträger tritt eine Grundstücksfläche 

entlang der Multscherstraße an die Stadt ab und 

erstellt gemäß der Verpflichtung im Durchfüh-

rungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan 5 öffentliche Stellplätze sowie einen 

Gehweg ab Hinterkante der bestehenden Fahr-

bahn. Somit entfällt hier das halbseitige Parken 

auf der Straße und damit die Einschränkung des 

Fahrraumes.  

Regelwidriges Verhalten im Straßenverkehr ist 

nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens 

und kann weder bauplanungs- noch baurechtlich 

geregelt werden. 



Ob sich der Bebauungsplan in diesem Punkt aus-

reichend auseinandergesetzt hat, kann ich nicht 

erkennen. Es darf nicht davon ausgegangen wer-

den, dass die zukünftigen Bewohner bei jeder 

kurzfristigen Heimkehr in ihre Tiefgarage fahren 

werden. Firmenfahrzeuge (Taxi-Zentrale etc.) und 

Kindergarten- und Schülereltern verschärfen die 

Situation. 

 

 

 

 

 

2. Soweit an dem Wendehammer mehrere Besu-

cher- bzw. Kurzzeitparkplätze angedacht sind, 

dürfte deren Zahl mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit den tatsächlichen Bedarf nicht 

decken. Sie sind an der angedachten Stelle auch 

denkbar ungeeignet, da sie den Wendehammer 

(bisher nur 2-3 in Längsrichtung - geplant nun 

mehrere in quer) blockieren. Sinnvoll wäre doch 

ein befahrbarer Straßenraum mit dem Wendekreis 

eines durchschnittlichen PKW. Doch bereits heute 

muss jedes Fahrzeug dort wegen der seitlichen 

Parkplätze beim Wenden rangieren. Da fährt man 

auch mal das Einfahrtstor des Einwenders an oder 

nutzt die Lücke seiner Auffahrt. 

 

II. Geschoßhöhe 

Penthousewohnungen im obersten Geschoß sind 

sicher attraktiv. Darf ich davon ausgehen, dass ei-

ner Geschoßhöhe von 12-15 m keine planungs- o-

der baurechtlichen Bedenken entgegenstehen? 

 

 

Das mit der Neubebauung verbundene Verkehrs-

aufkommen kann von der Multscherstraße aufge-

nommen werden. Verkehrsbehinderungen und 

unzumutbare Beeinträchtigungen sind nicht zu er-

warten. Auch eine Verschlechterung gegenüber 

dem ursprünglichen Verkehrsaufkommen ist 

nicht erkennbar. Vielmehr ist davon auszugehen, 

dass sich aufgrund des künftigen Wegfalls ge-

werblicher Nutzungen (unter anderem KFZ-Werk-

statt) und den in diesem Zusammenhang abge-

stellten Fahrzeugen die Situation des ruhenden 

Verkehrs verbessern wird.  

 

Die Umgestaltung der Multscherstraße von der 

Westerlinger Straße bis zum Wendehammer ist 

ein langfristiges Ziel der Stadtplanung. Der Wen-

dehammer liegt außerhalb des Geltungsbereichs 

des vorliegenden Bebauungsplanes und gehört so-

mit auch nicht zu dessen Regelungsinhalt.  

Eine Verbreiterung des Wendebereiches ist im 

Zuge des benachbarten Bauvorhabens "Mult-

scherstraße - östlich des Fort Unterer Kuhberg" 

vorgesehen, so dass künftig eine ausreichende 

Wendemöglichkeit sowohl für PKW's als auch für 

Müllfahrzeuge besteht. 

 

 

 

 

Die geplante Bebauung mit 4 Geschossen und ei-

ner Gebäudehöhe von ca. 12,25 m ist sowohl aus 

bauplanungsrechtlicher als auch aus bauord-

nungsrechtlicher Sicht an dieser Stelle ohne Be-

denken vertretbar. Die Höhenentwicklung stellt 

aus Sicht der Verwaltung eine qualitätvolle und 

verträgliche Weiterentwicklung des Quartiers dar. 

Eine ausreichende Belüftung und Belichtung ist 

sowohl in Bezug zu den Nachbargebäuden als 

auch bei den geplanten Gebäuden untereinander 

gegeben.  

 

Im Rahmen der Auslegung des Bebauungsplans wurden folgende Behörden und sonstige Träger 

öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB gehört: 

- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

- Deutsche Telekom Technik GmbH 

- EnBW Stuttgart 

- Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm (EBU) 

- Fernwärme Ulm GmbH (FUG) 



- Feuerwehr Ulm 

- Handwerkskammer Ulm 

- Industrie- und Handelskammer Ulm 

- Nachbarschaftsverband Ulm 

- Polizeipräsidium Ulm 

- Regierungspräsidium Tübingen – Referat 21 Raumordnung (inkl. Ref. 22, 25, 56) 

- Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege (Grabungen) 

- Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

- Regierungspräsidium Stuttgart – Kampfmittelbeseitigungsdienst BW 

- Regionalverband Donau-Iller 

- Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH (SWU) 

- Stadt Ulm – SUB / V Umweltrecht und Gewerbeaufsicht 

- Terranets bw GmbH  

- Vodafone BW GmbH 

 

Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden keine Stellungnah-

men abgegeben bzw. Stellungnahmen ohne Einwendungen vorgebracht: 

- EnBW Stuttgart, mit Schreiben vom 26.01.2021 

- Terranets bw GmbH, mit Schreiben vom 21.01.2021 

- Regierungspräsidium Tübingen – Referat 21 Raumordnung, mit Schreiben vom 02.02.2021 

- Regionalverband Donau-Iller, mit Schreiben vom 09.02.2021 

 

Von den folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen 

mit Anregungen und Hinweisen zum Bebauungsplanverfahren vorgebracht: 

Folgende Stellungnahmen wurden vorge-

bracht: 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Regierungspräsidium Stuttgart – Kampfmit-

telbeseitigungsdienst BW, Schreiben vom 

04.01.2021 (Anlage 6.2) 

 

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen 

und Bombardierungen, die während des 2. Welt-

krieges stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld von 

jeglichen Bau(Planungs-)verfahren eine Gefahren-

verdachtserforschung in Form einer Auswertung 

von Luftbildern der Alliierten durchzuführen. Alle 

nicht vorab untersuchten Bauflächen sind daher 

als potentielle Kampfmittelverdachtsflächen einzu-

stufen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde an den Vorhabenträger 

weitergeleitet und ist bei der weiteren Planung zu 

berücksichtigen. Die Durchführung einer Gefah-

renverdachtsforschung in Form einer Auswertung 

von Luftbildern wird zugesichert. 

 

 

 

Polizeipräsidium Ulm, Schreiben vom 

11.01.2021 (Anlage 6.3) 

 

Das Polizeipräsidium gibt umfangreiche Hinweise 

aus verkehrlicher und kriminalpräventiver Sicht. 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde an den Vorhabenträger 

zur Berücksichtigung bei der weiteren Planung 

weitergeleitet sowie auf das Beratungsangebot 

der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Poli-

zeipräsidiums Ulm hingewiesen. 



Bei der Anlage der Tiefgaragenausfahrten ist da-

rauf zu achten, dass die Sichtbeziehungen zu be-

vorrechtigten Nutzern des Gehweges und der 

Fahrbahn nicht durch Stützmauern, Brüstungen, 

Einbauten, Möblierung, Pfosten oder Bepflanzung 

beeinträchtigt werden. Bei der Pflanzenauswahl ist 

daher auf geeignete Standorte und Wuchsformen 

zu achten.  

 

Sofern die Zufahrenden in die Tiefgarage eine 

Schranke/Schloss/Tor bedienen oder eine Ampel-

regelung beachten müssen, wäre zu gewährleis-

ten, dass diese sich dafür nicht im öffentlichen 

Verkehrsraum aufstellen müssen. 

Um unberechtigtes und behinderndes Parken vor 

Ein-/Ausfahrten möglichst zu verhindern, sollen 

diese und die davorliegenden Verkehrsflächen 

(z.B. durch dynamisch abgesenkte Bordsteine) so 

gestaltet werden, dass sie das Erkennen der Tief-

garagenzufahrten erleichtern. 

 

Die Häuser sind durch die unterirdischen Park-

decks, die auch als Fluchtraum bei Brand dienen, 

über die Treppenhäuser zu den einzelnen Woh-

nungen schlüssellos zu erreichen. Aus diesem 

Grund sollten die Wohnungsabschlusstüren mit ei-

nem erhöhten Einbruchschutz ausgestattet sein. 

Es wird empfohlen, die Zufahrt zu den Parkdecks 

mit einer Zugangskontrolle zu versehen. Ergän-

zend hierzu wird empfohlen, eine Videoüberwa-

chung der Parkdecks im datenschutzrechlichen 

Rahmen zu prüfen. 

 

Eine ausreichende Beleuchtung der Wohnstraßen 

erhöht das subjektive Sicherheitsempfinden und 

ermöglicht, frühzeitig Gefahrensituationen zu er-

kennen. Eine einsehbare Gestaltung und gute 

Ausleuchtung der Zugänge zu den Hauseingän-

gen ist ratsam, auch um die Angst vor möglicher-

weise „versteckten“ Tätern nicht entstehen zu las-

sen. Generell sollten Angsträume vermieden wer-

den. 

In Randlagen von Wohngebieten können Tatgele-

genheiten stattfinden. Durch die angrenzenden 

Industrieanlagen und den dortigen Parkmöglich-

keiten ist dies hier in ähnlicher Weise zu bewer-

ten. Bei der weiteren Planung ist daher zu beach-

ten, dass ein belebter Quartiersplatz ausgebildet 

Im Bereich der Tiefgaragenzufahrt sind keine 

sichtbehindernden baulichen Anlagen oder Be-

pflanzungen vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

Die Tiefgaragenzu- bzw. ausfahrt ist einspurig und 

wird mit einer Ampelanlage geregelt. Für die aus-

fahrenden Fahrzeuge sind innerhalb der Tiefga-

rage ausreichend Aufstellflächen vorhanden. Die 

zufahrenden Fahrzeuge müssen sich ggf. kurz im 

öffentlichen Verkehrsraum aufstellen. Die Aufwei-

tung des Verkehrsraums auf über 10 m Breite bie-

tet ausreichend Platz für einen reibungslosen Ver-

kehrsablauf. 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde an den Vorhabenträger 

weitergeleitet und ist bei der weiteren Planung zu 

berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittig zwischen den drei Baukörpern ist ein Treff-

punkt für die Bewohner der Wohnanlage mit an-

grenzendem Spielplatz vorgesehen. Die entste-

hende Platzsituation soll als Aufenthalts- und Be-

gegnungsort dienen und die Identifikation der Be-

wohner mit Ihrer Wohnanlage stärken. 



wird, der Identität besitzt und die Identifikation 

der Bewohner mit ihrem Wohnstandort fördert. 

Die gute Orientierung und Sichtbarkeit der Er-

schließungswege und Hauseingänge sind zur Ver-

meidung von Unsicherheitsgefühlen der Bewoh-

ner sehr wichtig. Es sollte großer Wert auf die Au-

ßengestaltung gelegt werden und Mobiliar sowie 

Kinderspielmöglichkeiten als Treffpunkte und Ge-

meinschaftsflächen eingeplant werden. Die soziale 

Kontrolle mindert wesentlich die Tatgelegenheiten 

in diesen Bereichen. Die Bepflanzung sollte dem 

Freibereich Struktur geben, jedoch keine unüber-

sichtlichen Nischen schaffen. Hecken- und 

Strauchbepflanzung sollten klein gehalten wer-

den, um die Übersichtlichkeit des Bereichs zu ge-

währleisten. 

 

Im Hinblick auf mögliche Gefährdungsszenarien 

ist anzudenken, dass eine ungehinderte Zufahrt 

zum Innenbereich / -hof vom Quartier ggf. durch 

Stufen, Poller oder auch Bäume erschwert werden 

kann. 

 

Mit Sicherungstechnik kann präventiv dem Woh-

nungseinbruch entgegengewirkt werden. Im Be-

sonderen wäre dies für die Erdgeschoßwohnun-

gen und den Wohnungen des 1. OG mit Balkon 

zu empfehlen. 

 

Durch eine entsprechende Hinweisaufnahme im 

Satzungsbeschluss kann der Vorhabenträger dar-

über informiert werden. 

 

Die Freiflächen innerhalb des Plangebietes werden 

in den unmittelbar ans Erdgeschoss anschließen-

den Bereichen als private Gartenflächen und in 

den zentralen Bereichen als gemeinschaftliche 

Aufenthalts- und Spielflächen genutzt und gestal-

tet. Die belebende Nutzung der Außenanlagen 

und die damit einhergehende soziale Kontrolle im 

rückwärtigen Grundstücksbereich ist somit gege-

ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde an den Vorhabenträger 

zur Berücksichtigung bei der weiteren Planung 

weitergeleitet. 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde an den Vorhabenträger 

zur Berücksichtigung bei der weiteren Planung 

weitergeleitet. 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde an den Vorhabenträger 

weitergeleitet. Einer Aufnahme eines Hinweises im 

Bebauungsplan bedarf es nicht. 

 

Feuerwehr Ulm, Schreiben vom 11.01.2021 

(Anlage 6.4) 

 

Folgendes ist zu beachten: Feuerwehrzu- und -

durchfahrten sind nach der DIN 14090 (Flächen 

für Feuerwehr) herzustellen und zu kennzeichnen. 

Führen diese Flächen über Tiefgaragen, so ist die 

Decke der Tiefgarage jeweils in Brückenklasse 

16/16 auszuführen. Eine genaue Beurteilung der 

Breite sowie der Lage der Feuerwehrflächen kann 

erst nach Vorlage der Bauantragsunterlagen vor-

genommen werden. 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde an den Vorhabenträger 

weitergeleitet und ist bei der weiteren Planung zu 

berücksichtigen. 

 

 



Vodafone BW GmbH , Schreiben vom 

12.01.2021 (Anlage 6.5) 

 

Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Vo-

dafone BW GmbH. Es besteht grundsätzliches In-

teresse, das glasfaserbasierte Kabelnetz zu erwei-

tern und die Breitbandversorgung zu sichern. Die 

Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung 

weitergeleitet, die sich zu gegebener Zeit mit der 

Stadt Ulm in Verbindung setzen wird. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH, 

Schreiben vom 19.01.2021 (Anlage 6.6) 

 

Grundsätzlich bestehen keine Einwände gegen 

das Bauvorhaben.  

 

Es wird mitgeteilt, dass eine Strom-, eine Gas- und 

eine Wasserhausanschlussleitung der SWU im 

nördlichen Bereich auf dem Grundstück liegen. 

Entlang der nordwestlichen Grundstücksgrenze 

verlaufen eine Gas- und eine Wasserleitung in ca. 

3 Meter Abstand zur Grundstücksgrenze. Entlang 

der nordöstlichen Grundstücksgrenze verlaufen 

mehrere Niederspannungs- und eine Mittelspan-

nungsleitung in ca. einem Meter Abstand. 

Leitungen dürfen nicht überbaut werden. Von den 

Leitungen ist mit Bebauung ein Mindestabstand 

von 2 Meter einzuhalten. In begründeten Ausnah-

mefällen kann der Abstand von 2 Meter zur Be-

bauung unterschritten werden.  

Die genaue Lage der Leitungen ist im Zweifel mit 

einem Suchschlitz festzustellen. Es werden Hin-

weise zu Abstandsunterschreitungen und damit 

verbundenen Handaushub gegeben. Sollten die 

Leitungen umgelegt werden müssen, so trägt der 

Verursacher die Kosten der Umlegung. 

Um weitere Abstimmung und Einbeziehung der 

SWU in weitere Schritte der Planung wird gebe-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde an den Vorhabenträger 

weitergeleitet und findet Berücksichtigung bei der 

weiteren Planung. Kosten für eine Umlegung sind 

gemäß dem Verursacherprinzip vom Vorhabenträ-

ger zu übernehmen. 

Fernwärme Ulm GmbH, Schreiben vom 

26.01.2021 (Anlage 6.7) 

 

Das neu zu erstellende Gebäude kann nach tech-

nischer Klärung an das Fernwärmenetz der FUG 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde an den Vorhabenträger 

weitergeleitet. Eine frühzeitige Abstimmung mit 

der FUG wird zugesagt. 

 



angeschlossen werden. Die Planung des Fernwär-

mehausanschlusses ist zwingend im Vorfeld mit 

der FUG abzustimmen. 

 

 

 

Stadt Ulm - SUB V, Schreiben vom 27.01.2021 

(Anlage 6.8) 

 

In den textlichen Festsetzungen sollte der Wort-

laut unter „3.5 Bodenschutz (§202 BauGB) und 

3.7 Altlasten“ “ wie folgt angepasst werden: 

"Auf den zukünftigen Freiflächen sind im Oberbo-

den die der Nutzung entsprechenden Prüfwerte 

der BBodSchV für den Wirkungspfad Boden-

Mensch einzuhalten. Für PAK und PaB gelten die 

vom Landesgesundheitsamt BW 2019 empfohle-

nen FoBiG-Prüfwertvorchläge. Das Plangebiet ist 

als Altstandort AS Multscherstraße 7 und 9, Werk-

statt/EV-Tankstelle, Ulm (Fläche-Nr. 03110-000) 

im Bodenschutz- und Altlastenkataster erfasst. Bei 

der orientierenden Untersuchung 2013 wurden – 

hauptsächlich im Bereich der Kanaleinläufe - er-

höhte Schadstoffparameter festgestellt. Bei Aus-

hubarbeiten muss mit erhöhten Entsorgungskos-

ten gerechnet werden. Vor Beginn der Baumaß-

nahme ist der Stadt Ulm, Abteilung Umweltrecht 

und Gewerbeaufsicht ein detailliertes Entsor-

gungs- und Verwertungskonzept vorzulegen. Aus-

hubarbeiten müssen fachgutachterlich begleitet 

werden." 

 

In der Begründung zum Bebauungsplan, Ziff. 6.9 

ist der Satz 3 (Aufgrund der Versiegelung …) zu 

streichen. Der Satz 5 (Im Bereich zukünftiger Frei-

flächen) soll ersetzt werden: „Auf den zukünfti-

gen Freiflächen sind im Oberboden die der Nut-

zung entsprechenden Prüfwerte der BBodSchV für 

den Wirkungspfad Boden-Mensch einzuhalten“. 

 

Die untere Wasserbehörde empfiehlt im Bebau-

ungsplanentwurf den Text unter der Ziff. „3.8 

Baugrunduntersuchung“ unter „Textliche Festset-

zungen“ durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

Insbesondere auch zur Abklärung der hydrologi-

schen Situation werden objektbezogene Bau-

grunduntersuchungen durch ein privates Ingeni-

eurbüro gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 

dringend empfohlen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde berücksichtigt und der 

Hinweis zum Bodenschutz und Altlasten ange-

passt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde berücksichtigt und die 

Begründung entsprechend angepasst. 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde berücksichtigt und die 

Hinweise unter Ziffer 3.8 „Baugrunduntersu-

chung“ entsprechend angepasst. 

 

 



Industrie- und Handelskammer Ulm, Schrei-

ben vom 28.01.2021 (Anlage 6.9) 

 

Es wird auf die weiterhin bestehenden gewerbli-

chen Nutzungen nördlich des geplanten Vorha-

bens hingewiesen und darum gebeten, bereits in 

den Planungen möglichen Konflikten vorzubeu-

gen. 

 

 

 

 

Die angrenzenden gewerblichen Nutzungen wur-

den bei der Planung, insbesondere bei der Aus-

richtung der Aufenthaltsräume bei den Woh-

nungsgrundrissen des nördlichen Baukörpers, be-

rücksichtigt. Mit Nutzungskonflikten ist daher 

nicht zu rechnen. 

 

Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt 

für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Schrei-

ben vom 09.02.2021 (Anlage 6.10) 

 

Es wird die Übernahme folgender geotechnischer 

Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der 

am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbrei-

tungsbereich von Gesteinen der Unteren Süßwas-

sermolasse. Im tieferen Untergrund stehen ver-

mutlich die Gesteine des Oberen Juras an. Mit lo-

kalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, 

die ggf. nicht zur Lastenabtragung geeignet sind, 

ist zu rechnen. Verkarstungserscheinungen (of-

fene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Doli-

nen) sind nicht auszuschließen. Die anstehenden 

Gesteine der Untere Süßwassermolasse neigen in 

Hanglage und bei der Anlage von tiefen und brei-

ten Baugruben zu Rutschungen. 

 

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflä-

chenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zu-

lässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 

(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung 

eines entsprechenden hydrologischen Versicke-

rungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr 

einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaf-

ten sollte von der Errichtung technischer Versicke-

rungsanlagen (z.B. Sickerschächte, Sickerbecken, 

Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) Ab-

stand genommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der 

weiteren Planungen und Bauarbeiten werden ob-

jektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß 

DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 

Ingenieurbüro empfohlen. 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde an den Vorhabenträger 

zur Berücksichtigung bei der weiteren Planung 

weitergeleitet. 

Auf die Übernahme eines entsprechenden Hinwei-

ses in die textlichen Festsetzungen des Bebau-

ungsplans wird verzichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde an den Vorhabenträger 

zur Berücksichtigung bei der weiteren Planung 

weitergeleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Ein entsprechender Hinweis ist in den textlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplanes bereits ent-

halten. 

 

 



Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 

und Dienstleistungen der Bundewehr, Schrei-

ben vom 09.02.2021 (Anlage 6.11) 

 

Bei Einhaltung der beantragen Parameter beste-

hen bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage der 

Bundeswehr keine Bedenken. 

Für das Plangebiet „Multscherstraße“ sind von mi-

litärischen Liegenschaften ausgehende Lärmim-

missionen im Sinne des Bundesimmissionsschutz-

gesetzes zu erwarten. In unmittelbarer Entfer-

nung/angrenzend an die geplante Baufläche be-

findet sich die Bleidorn-Kaserne. Derzeit wird die 

Bleidorn-Kaserne vom Bundewehrdienstleistungs-

zentrum Ulm genutzt. Da eine spätere Umnut-

zung/Stationierung dieser Liegenschaft nach der-

zeitigem Stand nicht gänzlich ausgeschlossen wer-

den kann, erfolgt der Hinweis zu den Lärmemissi-

onen. Der Immissionsrichtwert nach TA Lärm be-

trägt für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 

in Industriegebieten und damit auch für militäri-

sche Liegenschaften der Bundeswehr bei Tag und 

in der Nacht 65 dB(A). 

Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden 

und Ersatzansprüche, die sich auf die von Trup-

penübungsplätzen/militärischen Liegenschaften 

ausgehenden Emissionen beziehen, nicht aner-

kannt werden. 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Lärmemissionen der angrenzenden Bleidorn-

Kaserne wurden im Rahmen einer Schalltechni-

schen Untersuchung des Büros BEKON Lärmschutz 

& Akustik GmbH geprüft und entsprechende 

Lärmschutzmaßnahmen für die neuen Baukörper 

festgesetzt. 

 

Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt 

für Denkmalpflege, Schreiben vom 

12.02.2021 (Anlage 6.12) 

 

Der überplante Bereich befindet sich in der gem. 

§15/3 DSchG geschützten Umgebung des Fort 

Unterer Kuhberg, das als Teil der Sachgesamtheit 

Bundes- und Reichsfestung Ulm ein Kulturdenk-

mal besonderer Bedeutung gem. §12 DSchG dar-

stellt. Aufgrund seiner erhöhten Lage und auch 

seiner mächtigen Kubaturen besitzt das Fort eine 

starke städtebauliche Dominanz. Vor allem aus 

diesem Grund kann die hier angedachte und 

durchaus höhere Bebauung die Dominanz der 

Forts nicht erheblich beeinträchtigen. Bedenken 

werden daher nicht vorgetragen. 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nachbarschaftsverband Ulm, Schreiben vom 

02.02.2021 (Anlage 6.13) 

 

Der Flächennutzungsplan stellt im Plangebiet ge-

werbliche Baufläche dar. Durch die im Bebauungs-

plan vorgesehene Darstellung als Wohngebiet ist 

der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennut-

zungsplan entwickelt, jedoch wird durch diese Ab-

weichung die geordnete städtebauliche Entwick-

lung nicht beeinträchtigt. Der Flächennutzungs-

plan wird nach Abschluss des Verfahrens gem. § 

13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichti-

gung angepasst. 

  

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Handwerkskammer Ulm, Schreiben vom 

11.02.2021 (Anlage 6.14) 

 

Wie sich aus dem Inhalt der Planbegründung 

ergibt, ist das Plangebiet gemäß Flächennutzungs- 

und Landschaftsplan als gewerbliche Baufläche 

ausgewiesen. Diesen Vorgaben entspricht das ge-

plante Vorhaben nicht. Es wird darauf hingewie-

sen, dass gerade auch seitens kleinerer und mittel-

großer Handwerksbetriebe ein erheblicher Bedarf 

an innerstädtischen Flächen besteht. Darüber hin-

aus ist die Umgebungsbebauung und -nutzung 

neben den Bildungseinrichtungen ebenfalls ge-

werblich geprägt. Daher besteht nach Einschät-

zung der Handwerkskammer Ulm keine Veranlas-

sung, von den Planvorgaben des betroffenen Ge-

bietes abzuweichen. 

 

 

 

 

Das Gebiet um die Multscherstraße erfährt seit ei-

ner geraumen Zeit eine Umstrukturierung. Die Be-

reiche entlang der Westerlinger Straße und der 

nördliche und nordöstliche Bereich der Multscher-

straße sind bereits von Wohnbebauung geprägt. 

Städtebaulich wird eine Entwicklung zu einem 

Wohngebiet an diesem Standort im Hinblick auf 

die bereits bestehende Nutzungsstruktur in der 

Umgebung und der Sackgassensituation der Mult-

scherstraße mit einem engen Straßenraum, was 

infrastrukturell für eine Gewerbestruktur proble-

matisch ist, und unter dem Gesichtspunkt von 

dringend benötigtem Wohnraum als zukunftsfä-

hig erachtet. Eine Wohnnutzung statt einer Ver-

festigung von Gewerbe wird als wesentlich ver-

träglicher zu dem auf der gegenüberliegenden 

Seite der Multscherstraße befindlichen Schulge-

lände der Freien Waldorfschule Ulm, das neben 

der Schule auch einen Kindergarten samt Kinder-

tagesstätte beherbergt, gesehen. 

Gerade im Hinblick auf die Standortsicherung von 

kleinen und mittelgroßen Gewerbe- und Hand-

werksbetrieben wurden auf Grundlage der Hand-

lungsstrategie Gewerbe der Stadt Ulm 2018 Vor-

kaufrechtssatzungen für verschiedene Gewerbe-

areale in der Ulmer Weststadt erlassen. Diese Ge-

werbeareale sind hinsichtlich Ihrer Infrastruktur 

und Lage geeignetere Areale als die Multscher-

straße.  

Auf die Stellungnahme des Nachbarschaftsverban-

des Ulm (Anlage 6.13) wird verwiesen. 



Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm, Schrei-

ben vom 15.02.2021 (Anlage 6.15) 

 

Bei der Einleitung von Niederschlagswasser in den 

öffentlichen Mischwasserkanal in der Multscher-

straße beträgt die maximale Drosselabflussspende 

qdmax = 75 l/s(s*ha) bezogen auf die Einzugsge-

bietsfläche AE. Entsprechende Rückhalteräume 

(z.B. Becken, Stauraumkanäle, etc.) und Drosselor-

gane sind auf dem privaten Grundstück vorzuhal-

ten. Für die Bemessung der Regenrückhaltung 

sind die Regenspenden gem. KOSTRA-DWD 

2010R zu verwenden. Die Bemessung muss nach 

dem Arbeitsblatt DWA-A 117 „Bemessung von 

Rückhalteräumen“ mit einer Überschreitungshäu-

figkeit von n = 0,2 l/a erfolgen. 

Der Mindestabstand von neu zu pflanzenden Bäu-

men zu öffentlichen Kanälen muss gemäß dem 

Regelwerk DWA-A 162 (Bäume, unterirdische Lei-

tungen und Kanäle) 2,50 m betragen (Außen-

kante Rohr zur Achse des Baumes). Eine Unter-

schreitung des Mindestabstandes bis auf 1,50 m 

darf nur in Ausnahmefällen erfolgen. In diesem 

Fall ist ein Wurzelschutz vorzusehen. 

Auf die Abwassersatzung der Stadt Ulm wird hin-

gewiesen. Bestandsunterlagen des öffentlichen 

Kanals können bei der EBU angefordert werden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde an den Vorhabenträger 

weitergeleitet und ist bei der weiteren Planung zu 

berücksichtigen.  

 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben 

vom 22.02.2021 (Anlage 6.16) 

 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikati-

onslinien der Telekom. Für den rechtzeitigen Aus-

bau des Telekommunikationsnetzes sowie die Ko-

ordinierung mit dem Straßenbau und den Bau-

maßnahmen der anderen Leitungsträger ist es 

notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-

ßungsmaßnahmen mit der Telekom so früh wie 

möglich, mindestens sechs Monate vor Baube-

ginn, angezeigt werden. 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde an den Vorhabenträger 

weitergeleitet und ist bei der weiteren Planung zu 

berücksichtigen. Eine frühzeitige Abstimmung mit 

der Telekom Technik GmbH wird zugesagt. 
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Rezek, Anja (Stadt Ulm)

Von: Müller, Andreas (RPS) <Andreas.Mueller@rps.bwl.de>
Gesendet: Montag, 4. Januar 2021 14:56
An: Ergün, Ümmü (Stadt Ulm)
Betreff: B-Plan "Multscherstr." 7-9
Anlagen: 16_kmbd_antr_ueberpr_grundst.pdf; 16_kmbd_vwv.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die während des 2. Weltkrieges stattfanden, 
ist es ratsam, im Vorfeld von jeglichen Bau(Planungs-)verfahren eine Gefahrenverdachtserforschung in Form einer 
Auswertung von Luftbildern der Alliierten durchzuführen. 
Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen sind daher als potentielle Kampfmittelverdachtsflächen einzustufen. 
 
Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg allerdings Luftbildauswertungen 
für Dritte, zur Beurteilungen möglicher Kampfmittelbelastungen von Grundstücken auf vertraglicher Basis nur noch 
kostenpflichtig durchführen. 
 
Diese Auswertung kann bei uns mittels eines Vordrucks beantragt werden. Die dafür benötigten Formulare können 
auch unter www.rp-stuttgart.de (->Service->Formulare und Merkblätter) gefunden werden. 
Bitte beachten Sie hierzu auch den Anhang. 
Die momentane Bearbeitungszeit hierfür beträgt zur Zeit mind. 21 Wochen ab Auftragseingang. 
Eine Abweichung von der angegebenen Bearbeitungszeit ist nur in dringenden Fällen (Gefahr in Verzug) möglich. Bitte 
sehen Sie von Nachfragen diesbezüglich ab. 
Weiterhin weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass sich aufgrund der VwV-Kampfmittelbeseitigungsdienst des 
Innenministeriums Baden-Württemberg vom 31.08.2013 (GABl. S. 342) die Aufgaben des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg auf die Entschärfung, den Transport und die Vernichtung von 
Kampfmitteln beschränken. 
Die Beratung von Grundstückseigentümern sowie die Suche nach und die Bergung von Kampfmitteln kann vom 
Kampfmittelbeseitigungsdienst nur im Rahmen seiner Kapazität gegen vollständige Kostenerstattung übernommen 
werden. Soweit der Kampfmittelbeseitigungsdienst nicht tätig werden kann, sind für diese Aufgaben gewerbliche 
Unternehmen zu beauftragen. 
Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. 
 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Müller 
 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Ref 16.3 – Kampfmittelbeseitigungsdienst BW 
Pfaffenwaldring 1 
70569 Stuttgart 
 
Tel. 0711-904-40000 
Tel. 0711-904-40024 
Fax. 0711-904-40029 
 
E-Mail: kmbd@rps.bwl.de  
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C2 General 

Vodafone BW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

 

  

 

 

Bearbeiter:  Herr Kiewning 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-149 

E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: EG-19697 

 

 
Stadt Ulm 
Frau Ergün 
Münchner Strasse 2 
89070 Ulm 

 

 

Datum   

12.01.2021 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Multscherstraße 7-9“ 
 

Sehr geehrte Frau Ergün, 

 

vielen Dank für Ihre Informationen.  

 
Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Vodafone BW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert,  
unser glasfaserbasiertes Kabelnetz zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandversorgung  
für Ihre Bürger zu leisten.  
 

Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit  

in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere obenstehende 
Vorgangsnummer an. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Zentrale Planung Vodafone  

 

 

Bitte beachten Sie: 

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine 

Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion 

hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. 

Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.  
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